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Satzung
über die l rhebung von Beiträgen nach $ 8I(AG

für straßen bauliche NIaßnahmen
der Stadt Bad Driburg

vom 06.11.2006

Der Rat der Stadt Bad Driburg hat in seiner Sitzung am 30.10.2006 aufgrund des $ 7 der
Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07 1994 (GV NW 199,+ S. 666), zuleta gerindert durch Gesetz vom 28 03.2000 (GV
NW 2000 S 2.{5) und des $ 8 des Kommunal abgabengesetzes fur das Land Nordrhein-
Westfalen vom 2l Oktober 1969 (GV NW 1969 S. 712/SGV Nl /' 6i0), zuletzt geänden
durch Gesetz vom l7 l2 1999 (GV NRW 1999, S. 718) folgende Satzung beschlossen.

sl
Erhebung des Beitrages

Zum Ersatz des Aufi.vandes für die Hersteilung, Erweiterung und Verbesserung von A-nlagen
im Bereich der ölfentlichen Straßen, Wege und Plätze und als Gegenleistung firr die durch
die NIöglichkeit der Inanspruchnahme den Ergentrimern und Erbbauberechtigten der
erschlossenen Grundstücke erwachsenden wirtschaftlichen Vorterle erhebt die Stadt Beiträee
nach Mal3gabe dteser Satzung,

Das Gleiche eilt fur die aufgrund ötlentlich-rechtlicher Entschließung der Gemeinde
bereitgestellten Straßen, Wege und Plätze

s2
[imfang des beitragsf:ihigen Aufwandes

(1) Beitragsftihig ist insbesondere der Aufiryand fur

I den Erwerb (einschließlich Erwerbsnebenkosten) und die Freilegung der fur die
Flerstellung, Erweiterung und Verbesserung der Anlagen benötigten Grundflachen,

1 den Wert der von der Stadt aus ihrem Vermogen bereitgestellten Flächen zum Zeitpunkt
des Beginns der Maßnahme,

die Herstellung. Erweiterung und Verbesserung der Fahrbahn mit Unterbau,
Tragschichten und Decke sowie fur notwendige Erhöhungen und Vertiefungen,

dte Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von

aj Radwegen.
b) Gehwegen,
c) Beleuchtungseinrichtungen,
d) Entrlässerungseinrichtungen,
e) Böschungen, Schutz- und Shitzmauern,

I Parkflächen,
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C) unselbstandige Gninanlagen,
h) Mischflachen

/l) D'c Fehrhehn.'n der Ortsdurchlahrren von Bundes-. Landes- und Kreisstraßen sind nur
insorveit beitragsfahig, als sie breiter sind als die anschließenden freien Strecken

(3) Nicht beitragsfahig sind die Kosten

1 fur die laut'ende Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Plätze,

l. für Hoch- und Tiefstraßen sowie fur Straßen, die fur den Schnellverkehr mit
Krafttähzeu-sen bestimmt sind (Schneilverkehrsstraßen), ferner 1ir Brucken. Tunnels
und Unterlülrungen mit den dazugehörenden Rampen.

$3
E rm ittlung des beitragsf,ihigen Aufwandes

Der beitragsfzihige Aufivand wird nach den tatsächlichen Aufivendungen ermlttelt

s4
Anteil der Stadt und der Beitragspflichtigen am Aufwand

(1) Die Stadt rragt den Teil des Aufi,randes. der

a) aufdie lnanspruchnahme der Anlagen durch die Allgemeinhert entfällt.

b) bei der Verteilung des Aufuandes nach $$ 5 ff auf ihre eigenen Grundstticke
entlällt.

Der ubrige l erl des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen.

(2) Uberschreiten Arlagen die nach Abs 3 anrechenbaren Breiten, so triigl die Stadt den
durch die L berschreitung verursachten Mehraul*'-and allein. Bei den Bundes-, Landes-
und Kreisstraßen beziehen sich die anrechenbaren Breiten der Fahrbahnen auf die
Breite, die uber die beitragsfreie lalrbahnbreite nach $ 2 Abs. 2 hinausgeht.

(3) Der Anteii der Beitragspflichtigen am AuFwand nach Abs. I Satz 2 und die
anrechenbaren Breiten der Anlagen werden wie folgt lestgesetd.
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rn Kem-,
und Industn

Gewcrbe- lm uongen

cbreten

1 . Anl iegers t raßen I

a) Fahrbain 8.50 m 6.50 m 65 v.H.
b) Radiveg ernschl. je 2.40 m
Srcherheitsstreifen l

1e 2.,10 m 65 v.H

c.1 Parkstreifcn i e  5 .00  m e 5.00 m 70 v.H.
d) Gehra'eq i e  ?  i 0  m e 2.50 m 70 v.H.
e) Beleuchtung und
Oberfl ächenentrvässeruns

55  v .H

fl unsclbstlindige j e  2 ,50  m 60 v.H.

z. Haupterschließunqsstraßen
r) Frhrbetrn 8 .50  m 6.50 m 45 v.H.
b) Radn'eg einschl. Sr-
cherhertsstreifen

1e 2.40 m 1c 2..10 m .15 v.H.

I c) Parkstreifen e 5.00 m i e  5 ,00  m 65 v.H.

d) Gehrveq e 2.50 m i e l i O m 65vH .
e) Beleuchtung und Ober-
flächenent$,ässerunq

55  v .H

t] unselbst:indige GniLn-
anlagen

1e  2 .5  0  m le 2.50 m 60 v.H.

3. Hauntverkehrsstraßen
r) Fah-rbahn 8 .50m 850m 25vH
b) Radrveg einschl. Si-
cherhcitsstrcifen

.1e 2,'10 m .1e 2,40 m 25  v .H .

c) Parkstrerfen i e  5 . 0 0  m je 5.00 m 65 v.H.
d) Gehrvee i e  2 .50  m 65 v.H.

e) Belcuchtung und Ober-
fltchenentrvässerurg

55 v.H.

fl unselbständige GrüLn-
mlagen

je 2,50 m j e  2 .50  m 60 v.H.

'1. Hauotseschäftsstraßen
a) Fahrbahn 7.50 m 7.50 m 55 v.H.

b) Radrveg einschl. Sr I je 2,40 m
cherhertsstrerl'en

je 2.40 m 55 v.H.

c) Parkstrerfen r e  5 . 0 0  m i e  5 .00  m 70 v.H.
d) Gehrvee je 6.00 m je 6,00 m 70 v.H.
e) Beleuchtung und Ober-
flächenentwässerunq

)f  v l l

1) unselbstdndige Grün-
adasen

60 v.H.



Jt /)

ber (Straßenan)

!n Kerr", Gc\r,rrbe- und rm übngen

Wenn bei einer Straße ein oder beide Parkstreifen fehlen. erhöht sich die anrechenbare
Breite der Fahrbahn um die anrechenbare Breite des oder der fehlenden Parkstreifen,
hdchstens jedoch um 2,-50 m, t'alls und sowie auf der straße eine parkniöqlichkeit
geboten wird.

(1) Dre in Abs 3 Ziflern I bis -1 eenannten Breiten sind Durchschnittsbreiten.

(5)

I

Inr Sinne des Absatzes 3 gelten ais

Anliegersrraßen.

Straßen, die überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder der durch private
Zui.vegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen.

Haupterschließungsstraßen :

Straßen. die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr
innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten Onsteilen
dienen, sorveit sie nicht Hauptverkehrsstraßen nach Ziffer 3 sind,

5. Fußgängergeschäfts-
straßen
elnschl. Beleuchhug, Ober-
tlächenent}1'ässerung_
Bcgrirnung. Gestalfu ngs-
und Bcnutzungselemenrc

16,00  m 16.00 m 60 v.H.

6 . Verkehrsberuhigte
Bereiche
r m  S r n n r  d e s  $  4 i  A b s .  {  a

, SIVO einschl Parkflächen

I Be leuchtu ng. Oberflichen-
entwässerung, Begaunung

, sor.,'ie Gestaltulgs- und

-, Benutzungselemente

t2 ,00  m 11,00 m 60vH

7- Sonst ige Fußgänger-
] s t r a ß e n

einschl Beleuchtung. Ober-
fldchcnentwässerung, Be-
gninung. Gestaltungs- und
Bcnutzunsselemente

12,00 m 12 .00  m 60 v.H.
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Hauptverkehrsstraßen:

Straßen, die dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder dem uberörtlichen
Durchgangsverkek dienen, insbesondere Bundes-, I-andes- und Kreisstraßen mit
Ausnahme der Strecken, die außerhalb von Baugebreten und von im Zusammenhang
bebauten Onsteilen liegen,

Hauptgeschalts straßen.

Straßen, rn denen die FrontJänge der Grundstücke mit Ladengeschäften oder
Gaststätten im Erdgeschoss uberw'iegt. soweit es sich nicht um Hauptverkehrsstral3en
handelt.

Fu13gängergeschäft sstraßen

Hauptgeschäftsstraßen, die in ihrer gesamten Breite dem Fußgängerverkehr gervidmet
srnd, auch wenn eine zeitlich begrenae Nutzung für den Anlieferverkehr moglich ist,

verkehrsberuhi gte Bereiche.

Als Mischllache gestaltete Straßen nach $ 42 Abs 4 a) SIVO,

sonstige Fußgangerstraßen :

Anliegerstraßen und lVohnwege, die in ihrer gesamten Breite dem Fußgängerverkehr
dienen, auch wenn eine Nutzung fur den Anliegerverkek mit Krafttährzeugen möglich
ist .

(1 )

Die vorstehenden Bestimmungen (Absätze 3 - 5) gelten ftir öffentliche Plätze und
einseitig anbaubare Straßen und Wege entsprechend. Dabei sind die anrechenbaren
Breiten für Radewege, Parkstreil-en, Grunanlagen und Gehwege nash Absatz 3 nur
entlang der bebauten bzw bebaubaren Grundstricke anzusetzen. Die anrechenbare
Breite der Fahrbahn nach Absatz 3 ist bei einseitig anbaubaren Straßen und Wegen mit
2/3 zu berucksichtigen.

Grenzt eine Straße ganz oder in einzelnen Abschnitten mit einer Seite an ein Kern-,
Gewerbe- oder Industriegebiet und mit der anderen Seite an ein sonstiges Baugebiet
oder an einen irn Zusammenhang bebauten Ortsteil und ergeben sich dabei nach Absatz
3 unterschiedliche anrechenbare Breiten, so gilt fur die gesamte Straße die großte
Brerte.

(8) Soweit Anlagen nicht unter Abs. 3 aufgeführt sind oder die dort festgesetzten
anrechenbaren Breiten oder .{nteile der Beitragspflichtigen nicht zutreffen, kann der
Rat die Anlagen bzw. Beitragsfaktoren durch Einzelsatzung festlegen.
Daniber hinaus kann der Rat bei Fußgängergeschallsstraßen, verkeksberuhigten
Bereichen und sonstigen Fußgängerstraßen die anrechenbaren Breiten und
Beitragslaktoren durch Einzelsaizung festlegen.

( 6 )
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Verteilung des umlagefiähigen Aufwandes

( l) Der nach den $$ 2 - .1 ermittelte Auh'rand wird auf die erschlossenen Grundstücke nach
deren Flächen veneilt. Dabei wird dte unterschiedliche Nutzung der erschlossenen
Gruncistücke nach -{rr und \Iaß berucksichtiet.

(2) A1s Grundstucksfläche i.S. des Abs. I gilt bei Grundstücken außerhalb des
Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes, die nicht insgesamt dem Innenbererch
zuzuordnen sind,

b )

a ) die Fläche zwischen der gemeinsamen Grenze des Grundstricks mit der Anlage und
einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Linie. Grundstricksteile, die
ledigiich die wegemäßige Verbindung zur .Anlage herstellen, bleiben bei der
Bestimmung der Grundstuckstiefe unbenicksichtigt.

soweit die Grundstücke rucht an dre Anlage ansrenzen, die Fläche nvischen der
Grundstücksgrenze, die der Anlage zugewandt ist und einer im Abstand von 50 m
dazu veriaufenden Linie.

Llberschreitet die tatsächliche Nurzung die Abstände nach Satz I Buchstabe a) oder
Buchstabe b), so lällt die Linie zusammen mit der hinteren Grenze der tatsächlichen
Nutzunq.

( l l

s6
Berücksichtigung des Maßes der Nutzung

Zur Benicksichtigung des unterschiedlichen ,Vlaßes der Nutzung wrd die Fläche
verviellächt mit

(.2)

a) 1.0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss,

b) 1,i bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen,

c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen,

d) 1.6 bei einer Bebaubarkeit mit vier und fünf Vollgeschossen,

e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs und mehr Vollgeschossen.

Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich
die Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt aus der höchstzulässigen Zahl der
Vollgeschosse

Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt. gilt als Zahl der Vollgeschosse die
Baumassenzahl geteilt durch :-,5, r.vobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder
abqerundet werden.
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Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzl, gilt als Zahl der Vollgeschosse die

höchstzulässige Höhe geteiit durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahien auf- oder

abgerundet werden.

lst tatsachlich eine höhere als die festgeseta e Zahl der Vollgeschosse vorhanden oder

zugeiassen, so ist diese zugrunde zu legen, dies gilt entsprechend, wenn die zulassige

Baumassenzahl oder die hochstzulässice Gebäudehöhe uberschrinen werden

Ftir Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder fur

Grundstücke. fur die ein Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse' die

Baumassenzahl oder die Gebäudehohe nicht t'estsetzt, sowie fur Grundstucke, auf

denen eine Bebauung nicht zulässig ist, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse:

a) Bei bebauten Grundstücken aus der HÖchstzahl der tatsächlich vorhanden

Vollgeschosse Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des

Baun'erkes nicht f'eststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die HÖhe des

Bauwerkes geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder

abgerundet werden.

b) Bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den

Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse'

c) Bei Grundstücken. auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich

genuta werden können, werden zwei VoLlgeschosse zugrunde gelegl

d) Bei Grundstucken. auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulassig oder vorhanden

sind, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegl

s7
Berücksich tigu n g der Nutzungsart

Die nach $$ 5 und 6 festgelegen Faktoren (oder Verteilungseinheiten) werden

a) um 0,5 erhöht bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-,

Gewerbe- und Industriegebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart:

EinI<aufszentren und großflachige Handelsbetriebe, Messe, Ausstellung und

Kongresse, Hafengebiet,

b) un 0,5 erhöht bei Grundstücken in Gebieten. in denen ohne Festsetzung durch

Bebauungsplan eine Nutzung wie in den unter Buchstabe a) genannten Gebieten

vorhanden oder zulässig ist,

c) un] 0.5 erhöht bei Grundstucken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b)

bezeichneten Gebiete, die gewerblich. rndustrieli oder rn ähnlicher werse genutzt

rverden (z.B Grundstücke mit BLiro-. Verwaltungs-' Post-, Bahn-, Krankenhaus-

und Schulgebäuden), rvenn diese Nutzung nach Maßgabe der Geschosstlächen

überwiegl. Liegt eine derartig Nutrung ohne Bebauung oder zusdtzlich zur

Bebauung vor, gilt die tatsächlich so genutzte Fläche als Geschossfläche'
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d) um 0,5 ermirßigt bei Grundstücken. dre in einer der baulichen oder gewerblichen

Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden kÖnnen (z B Kirchengrund stucke'

Fr iedhofe,sportanlagen,Campingplätze,Freibäder,Dauerkleingärtenoderpr ivate
Grünanlagen).

s8
Abschnitte von Anlagen

(l) Fur selbstandig benutzbare Abschnitte einer Anlage kann der Aufuand selbstandig

ermittelt und erhoben werden

(2) Erstreckt sich eine straßenbauliche lvlaßnahme auf mehrere Straßenabschnitte, fur die

sich nach $ 4 Abs. 2 unterschiedliche anrechenbare Breiten oder unterschiedliche

Anteile der Beirragspflichtigen ergeben, so sind die Straßenabschnitte gesondert

abzurechnen.

$e
KostensPaltung

Der Beitrag kiuur selbstat.rdig und ohne Einhaltung der Reihenfolge erhoben werden für

1 Grunderwerb,
2 Frei legung,
3 Fahrbahn,
'1 Radrveg,
5 Gehweg,
6 ParkJlächen,
7 Beleuchtung,
8 Oberllächenentwässerung,
9. unselbstandigeGninanlagen

sl0
Vorausleistungen und Ablösung

( 1 ) Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist, kann die Stadt

Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrags erheben

(2) Der Straßenbaubeitrag kann abgelÖst }rerden. Der Ablösungsbetrag richtet sich_nach

der voraussichtlichen Höhe des nach Nlaßgabe dieser Satzung zu ermittelnden

Straßenbaubertraqes.
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s l l
Entstehung der Beitragspfl icht

(  l )  Die Beitragspf l icht  enrsteht mit  der
a) endgültigen Herstellung der Anlage
b) endgultigen Herstellung des Abschnittes gemäß $ 8
c.1 Beendigung der Terimaßnahme gemäß $ 9

(2) Ist die Nlaßnahme mrt Grunderwerb verbunden, so ist auch Vlerkmal der endgültigen
Ilersteilung, dass die Grundstücke in das Eigentum der Stadt ubergegangen sind

s12
Beitragspflichtige

(i) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des
Ileitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. Mehrere Eigentümer etnes
Grundstückes sind Gesamtschuidner.

(.2) Ist das Grundstuck mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des
higentümers der Erbbauberechtigte.

sl3
Fälligkeit

Der Beitrag wird in einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides tiillig.

sl1
Entscheidung durch den Bürgermeister

Die Entscheidung riber die Abrechnung eines bestimmten Abschnittes einer Anlage sowie
uber die Durchfihrung der Kostenspaltung wird dem Bürgermeister ubertragen.

srs
In-Kraft-Treten

Diese Saurung tritt ant 0 L 01 2007 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach $ 8 K-A.G fur
straßenbauliche Nlaßnahmen der Stadt Bad Driburg vom 10.02.1977 i.d.F. der L
A-nderungssatzung vom 17.03 1982 außer Kraft

Bek:rnn tmach ungsanordn ung

Vorstehende Satzung wird gemäß $ 7 Abs. -1 GO N1V in Verbindung mit den Bestimmungen
der Bekanntmachungsverordnung vom 26 08 1999 (GV NW S 516) öffentlich bekannt
gemacht
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Es wird darauf hingew'iesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften bein
Zustardekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nrcht
mehr geltend gemacht w-erden kann- es sei denn

a) etne vorgeschriebene Genehmigung iehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
u.urde nicht durchgeführt,

drese Satzung ist nicht ordnungsgen]äß ölfentlich bekannt gemaclrt worden,

der Burgermetster hat den Stadtrarsbeschluss vorher beanstandet oder

der Form- oder Verlahrensmangel ist gegenuber der Stadt vorher gerugt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrilt und dre Tatsache bezeichnet worden, die den Maneel ereibt.

b )

c )

J \

Bad Driburg, den 06 l t .200o

Der Burgermeister


